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Vorlage Nr.: 3-BS/048/2021
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Bildung und Soziales
Datum: 29.04.2021
Verfasser:

Bekanntgabe Ausschreibungsergebnis, Kita- und Schulverpflegung

Beratungsfolge:
Datum Gremium

11.05.2021 Haupt- und Finanzausschuss

I. SACHVORTRAG:

Mit Beschluss vom 22.10.2020 hat der Stadtrat das vorgelegte Verpflegungskonzept beschlossen. Die 
Verwaltung wurde beauftragt, mit dem Konzept eine Leistungsbeschreibung zur Vergabe der Kita- 
und Schulverpflegung für die städtischen Kita-Einrichtungen und die Grundschule Hochbrück sowie 
für den Schulkomplex West ab dem Schuljahr 2021/2022 zu erstellen, und durchzuführen. Des 
Weiteren hat der Stadtrat den Ersten Bürgermeister zur Vertragsunterzeichnung des jeweils 
wirtschaftlichsten Angebotes ermächtigt.

Die Ausschreibung war von 10.12.2020 bis zum Fristende am 19.02.2021 auf dem Portal der 
deutschen E-Vergabe abrufbar.

Insgesamt haben 8 Bieter auf die verschiedenen Lose entsprechende Angebote abgegeben. 
Nach Auswertung der eingegangenen Angebote konnte folgendes Ergebnis festgestellt werden.

Für das Los 1 und das Los 2 (Cook & Hold – reine Ausgabeküche, Warmbelieferung)
- Kindergarten Falkensteinweg
- Hort-Pfarrer-Stain-Str.
- Grundschule Hochbrück (OGTS – offene Ganztagesschule)

- Schulkindergarten
- Kindergarten Am Mühlbach 
- Minikinderhaus

hat die Oberbayerische Fleisch & Wurst GmbH aus Gröbenzell das jeweils wirtschaftlichste Angebot 
abgegeben.

Für das Los 3 und das Los 4 (Cook & Freeze bzw. Cook & Chill, Regenerationssystem – Ausgabeküche 
mit Regeneration, Kalt bzw. gefrorene Anlieferung,)

- Grund- und Mittelschule- Schulkomplex West (gebundene und offene Ganztagesschule)
- Hort St. Severin

- Kindergarten Spatzennest
- Hort Angerlweg
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hat die Apetito AG aus Rheine das jeweils wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Die Angebote der beiden Losgewinner liegen kalkulatorisch in einem Preisbereich der im nächsten 
Betreuungsjahr eine Erhöhung der Essenspauschale nicht erfordert. 

Der Vertragsbeginn ist jeweils der 01.09.2021.

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE: ANLAGE(N):
 als Tischvorlage  als Tischvorlage

Anlagen:
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